
Beschluss 
des Fachbeirats nach § 10 Abs. 1 Satz 2 GlüStV vom 16. Oktober 
2008  
zur Einführung der Lotterie „Eurojackpot“ 
 
Der Fachbeirat hält die Einführung der Lotterie Eurojackpot aus den nachstehenden Gründen 
für nicht vertretbar: 
 
Die Lotterie „Eurojackpot“ weist ein höheres Suchtpotential auf als die Lotterie „6 aus 49“. 
Die bisherigen Lotterien stellen ein ausreichendes Glücksspielangebot für diesen Bereich des 
Marktes dar. Das Suchtpotential des beantragten Eurojackpots ist zwar deutlich geringer als 
das  von  Sportwetten  oder  Geldspielautomaten,  der  Eurojackpot  kann  jedoch  nicht  in 
nennenswertem  Umfang  die  Nachfrage  nach  gefährlicheren  Spielprodukten  zu  weniger 
süchtig machenden Glücksspielen  kanalisieren.  Stattdessen wird  die Nachfrage  nach  dem 
jetzigen, ungefährlicheren und unproblematischeren Zahlenlotto „6 aus 49“ substituiert und 
auf Dauer  in Richtung Eurojackpot umgelenkt. Zudem würde die geplante Lotterie deutlich 
mehr neue Spieler in den Glücksspielsektor ziehen, die bisher noch nicht gespielt haben. Die 
Folge  ist,  dass  das  Gefährdungspotential  des  Glücksspielmarktes  insgesamt  durch  die 
Einführung des Eurojackpots ansteigt.  
 


